
Einsammlung und Beförderung kommunaler Abfälle in Kommunen des Main-Kinzig-Kreises  
Malusregelung (Vertragsstrafenkatalog) – LOS 2 - 

Hinweise:  

Die Vertragsstrafen gelten für jedes Los unabhängig 

Vertragsstrafen sind nicht anwendbar, wenn der Auftragnehmer nachweist, dass er das die Vertragsstrafe auslösende Ereignis nicht zu 

vertreten hat. Ein Nichtvertreten kann im Einzelfall etwa dann vorliegen, wenn der Auftragnehmer alles Erforderliche rechtzeitig veranlasst 

hat, ein Dritter jedoch vereinbarte Lieferfristen nicht einhält (Stichwort: Lieferkettenprobleme). Der Auftragnehmer kann in einem solchen 

Fall sein Nichtvertretenmüssen etwa durch die Übermittlung einer Kopie der gegenüber dem Dritten rechtzeitig veranlassten Bestellung 

nachweisen. 

 

Lfd. 

Nr. 

Verstöße hinsichtlich vertraglicher vereinbarter Leistungen 

 

Bezug zu den 

Vertragsunterlagen 

vereinbarte 

Vertragsstrafe auf Ebene 

der Einzelvorgänge 

 

1. Beauftragung von Unterauftragnehmern ohne Genehmigung des Auftraggebers  

Als Unterauftragnehmer in diesem Sinne sind solche Unternehmen zu verstehen, die vom Auftragnehmer nach 

Vertragsschluss zur Erfüllung seiner Hauptleistungsleistungspflichten gemäß Vertrag, d. h. die Einsammlung und 

die Beförderung kommunaler Abfälle, unmittelbar eingesetzt werden. 

§ 15.1 des 

Entsorgungsvertrags 

5.000,00 € 

pauschal pro Verstoß 

2. Verstoß gegen Vorgaben zur technischen Fahrzeugausstattung. 

Einsatz von Fahrzeugen ohne Stördetektoren bei der Bioabfalleinsammlung oder Ausfall dieser technischen 

Ausstattungsvorgabe 

Hinweis:  

Abweichungen von den technischen Vorgaben gemäß der Leistungsbeschreibung an einem Fahrzeug des AN 

pro Verstoß. Dies gilt nicht bei vom Entsorger vorab oder innerhalb von 24 Stunden nach Einsatz des 

betreffenden Fahrzeuges angezeigten Ersatzfahrzeugen (z.B. wegen Reparaturen). Die zu beachtenden 

Anforderungen aus technischen Regelwerken (Verkehrs- und Arbeitssicherheit etc.), die der AN einzuhalten hat, 

sind davon unberührt. 

 

§ 4.2.6 des Vertrags 

sowie 

Leistungsbeschreibung Ziff. 

3.1.4, 3.2.2 

250,00 € 

pro Verstoß  



Einsammlung und Beförderung kommunaler Abfälle in Kommunen des Main-Kinzig-Kreises  
Malusregelung (Vertragsstrafenkatalog) – LOS 2 - 

Lfd. 

Nr. 

Verstöße hinsichtlich vertraglicher vereinbarter Leistungen 

 

Bezug zu den 

Vertragsunterlagen 

vereinbarte 

Vertragsstrafe auf Ebene 

der Einzelvorgänge 

 

3. 
Wiederholter Verstoß (mindestens dreimalig) trotz Mahnung mit Fristsetzung gegen sonstige Vorgaben zur 

technischen Fahrzeugausstattung 

Hinweis:  

Abweichungen von den technischen Vorgaben gemäß der Leistungsbeschreibung an einem Fahrzeug des AN 

pro Verstoß. Dies gilt nicht bei vom Entsorger vorab oder innerhalb von 24 Stunden nach Einsatz des 

betreffenden Fahrzeuges angezeigten Ersatzfahrzeugen (z.B. wegen Reparaturen). Die zu beachtenden 

Anforderungen aus technischen Regelwerken (Verkehrs- und Arbeitssicherheit etc.), die der AN einzuhalten hat, 

sind davon unberührt 

 

 

 

§ 4.2.5 des Vertrages sowie 

Leistungsbeschreibung Ziff. 

3.1.4 

150,00 € 

pro angemahntem Verstoß  

4. Nicht fristgemäße Lieferung der digitalen Daten  für die Erstellung des jährlichen Abfallkalenders/Abfuhrplans  bis 

spätestens zum 01.10. des laufenden Jahres für das Folgejahr und Verzug mit der Verteilung der gedruckten 

Abfallkalender. Lediglich für das erste Jahr der Beauftragung / Leistungserbringung gilt: Vorlage der 

Grundlagendaten bis zum 31.10. und Vorlage des Abfallkalenders (Druckexemplare) bis zum 05.12. 

§ 7.2 des Vertrags 

sowie 

Leistungsbeschreibung Ziff. 

3.4  

200,00 € 

pro Tag Verspätung 

5. Nicht fristgemäße Leerung von Abfallbehältern bzw. Abholung bereitgestellter Abfälle trotz 

satzungsgemäßer Bereitstellung bis spätestens 16.00 Uhr des nachfolgenden Werktags (Mo. - Fr.)  

Hinweis:  

Jeder unterbliebene Leerungs- bzw. Abholungsvorgang (bezogen auf einen Abfallbehälter) wird auf Ebene der 

Einzelvorgänge als eigener Verstoß geahndet (d.h. 10 nicht fristgemäß durchgeführte Leerungs- bzw. 

Abholungsvorgang entspricht 10 Verstößen). Vertragsstrafen werden erst nach Ablauf einer Übergangsphase 

von 4 Monaten ab Vertragsschluss geltend gemacht.  

§ 4.2.1 des Vertrags  

sowie 

Leistungsbeschreibung Ziff. 

3.1.5  

Gemäß den 

Eskalationsstufen, 

Anhang A zu diesem 

Maluskatalog 
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Lfd. 

Nr. 

Verstöße hinsichtlich vertraglicher vereinbarter Leistungen 

 

Bezug zu den 

Vertragsunterlagen 

vereinbarte 

Vertragsstrafe auf Ebene 

der Einzelvorgänge 

 

6. Nicht fristgemäße Anlieferung der planmäßig am Einsammeltag eingesammelten Abfälle an den 

zugewiesenen Übergabestellen spätestens am Tag der Einsammlung. 

Hinweis: Ein Nichtvertretenmüssen des AN kann insoweit bei außerplanmäßigen betrieblichen Belangen 

vorliegen, etwa Baustellen oder plötzlichen Ereignissen wie Unwetter: Der AN hat diesen Grund in Textform 

nachzuweisen. 

§ 4.1.2 des Vertrags 

sowie 

Leistungsbeschreibung Ziff. 

3.1.7 

250,00 € 

pro Verstoß und Tag der 

Verspätung 

7. Vermischung von Abfallfraktionen bei Einsammlung / Leerung / Transport der Abfälle (z.B. durch Entleerung 

von Restmülltonnen in Bioabfall-/PPK-Sammelfahrzeuge). 

Hinweis: 

Verstöße gegen die Vermischung von Abfallfraktionen werden für jede Liefercharge bei Anlieferung der Abfälle 

an den zugewiesenen Entsorgungsanlagen als Einzelverstoß geahndet. 

§ 4.2.1 des 

Entsorgungsvertrags 

 

200,00 € 

pro Verstoß 

8. Überschreitung des maximal zulässigen Gesamtgewichts der Sammel-/Transportfahrzeuge bei der Beförderung 

der Abfälle. 

Hinweis: 

Verstöße gegen die Überschreitung des maximal zulässigen Gesamtgewichts der Sammel-/Transportfahrzeuge 

werden bei Anlieferung der Abfälle an den zugewiesenen Entsorgungsanlagen jeweils als Einzelverstoß 

geahndet. 

§ 4.2.1 des 

Entsorgungsvertrags 

sowie 

Leistungsbeschreibung 

Ziff.3.1.4 

250,00 € 

pro Verstoß 

 

 

9. Verstoß gegen das vertraglich vereinbarte Personalkonzept (Anlage 4 des Vertrages) trotz Mahnung mit 

Fristsetzung, insbesondere gegen den im Personalkonzept (Anlage 4 des Vertrages) angegebenen und 

gezahlten durchschnittlichen Brutto-Stundenlohn für die Berufsgruppen „Lader“ und „Fahrer“ und „Disponenten“ 

(bzw. vergleichbare Tätigkeit). 

§ 4.2.6 des Vertrages, Anlage 

4 

EUR 1,000,00 je Verstoß 

und Tag der 

Nichtbeseitigung  

 

.* * * 


